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2022/001 Ratssitzung am Mittwoch, 12. Januar 2022 um 18:00 Uhr  
                hier: Tagesordnungspunkte 

 

  
Am 12. Januar 2022 findet um 18:00 Uhr in der Aula der Gesamtschule Emmerich am Rhein 
(Gebäude Paaltjessteege) eine Sitzung des Rates statt.  
 
 

T a g e s o r d n u n g  
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I. Öffentlich 
 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 07.12.2021 

 
      Vorlagen 

 
 3    Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für Grund- und 

Gewerbesteuern der Stadt Emmerich am Rhein;  
hier: Beschluss der Hebesatzsatzung 

 
 4    19. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Emmerich am Rhein 

vom 05.06.2001;  
hier: § 14 Beigeordnete 

 
 5     Mitteilungen und Anfragen 

 
 6     Einwohnerfragestunde 

 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 30. Dezember 2021 
 
 
 
Peter Hinze  
Vorsitzender 
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2022/002 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Rafal Mariusz Bentkowski 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 09.08.2021  Aktenzeichen:  00080002351 
 
An 
 
Herrn 
 
Rafal Mariusz Bentkowski 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Gasthausstraße 8 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 04.01.2022 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2022/003 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Nicolas Ryszard 

                Budziewski 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 02.07.2021  Aktenzeichen:  00080002777 
 
An 
 
Herrn 
 
Nicolas Ryszard Budziewski 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Speelberger Straße 10 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 04.01.2022 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2022/004 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Mihnea-Gabriel Cheptea 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom23.06.2021  Aktenzeichen:  00080002670 
 
An 
 
Herrn 
 
Mihnea-Gabriel Cheptea 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Steinstraße 35 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, 
vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder 
eingesehen werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und 
Ordnung als Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 04.01.2022 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 1 – Jahrgang 2022 – vom 06. Januar 2022 

 
 

 
 

- 6 - 
 

 
2022/005 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Krzysztof Jan Cichy 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 02.07.2021  Aktenzeichen:  00080002769 
 
An 
 
Herrn 
 
Krzysztof Jan Cichy 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Hegiusstraße 11 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 04.01.2022 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2022/006 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Nelut Iusein 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 07.05.2021  Aktenzeichen:  00080001738 
 
An 
 
Herrn 
 
Nelut Iusein 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Wiesenstraße 24 
 
47574 Goch 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 04.01.2022 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 
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2022/007 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß § 10 des 

                Landeszustellungsgesetztes (LZG NRW) an Herrn Lucian-Nicolae Pop 

 

 
Der Bußgeldbescheid vom 11.08.2021  Aktenzeichen:  00080003510 
 
An 
 
Herrn 
 
Lucian-Nicolae Pop 
 
 
 
letzter bekannter Aufenthaltsort: 
 
Hegiusstraße 7 
 
46446 Emmerich am Rhein 
 
Deutschland 
 
wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenannten Person, war die Zustellung der 
Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 
die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 
Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
 
Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, 46446 Emmerich am Rhein, vom 
Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), abgeholt oder eingesehen 
werden während der Öffnungszeiten beim Fachbereich 6 – Bürgerservice und Ordnung als 
Ordnungsbehörde. 
 
Auskunft zur Sache erteilt Frau Palm. 
 
Emmerich am Rhein, den 04.01.2022 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Hollenders 
 
Stellvertretender Leiter Fachbereich 6 


